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Stadt und Landkreis Coburg
Anmeldung für den Eintritt in die Fachoberschule 

und Berufsoberschule im Schuljahr 2018/2019

Die Anmeldungen für den Eintritt in die Fachoberschu-
le und Berufsoberschule werden vom Sekretariat der 
Fachoberschule und Berufsoberschule Coburg, Platten-
äcker 30, Tel. 09561/89-5600, Montag bis Donnerstag 
von 8:00 bis 15:00 Uhr und am Freitag von 08:00 bis 
16:00 Uhr, in der Zeit vom

26.02. bis 09.03.2018

entgegengenommen. Spätere Anmeldungen können 
nur berücksichtigt werden, wenn an der Schule noch 
freie Kapazitäten vorhanden sind.

NEU:  Bei der Anmeldung kann auch die Ausbil-
dungsrichtung Gesundheit gewählt werden, die 
wir bei entsprechenden Anmeldezahlen an der 
Fachoberschule und Berufsoberschule Coburg 
einrichten können.

Aufnahmevoraussetzungen 
für die Fachoberschule

Voraussetzung für die Aufnahme in die 11. Jahrgangs-
stufe einer Fachoberschule ist ein mittlerer Schulab-
schluss sowie die Eignung für den Bildungsgang der 
Fachoberschule. Die endgültige Aufnahme ist abhängig 
vom Bestehen einer Probezeit.

Die Eignung für den Bildungsgang der Fachoberschule 
ist gegeben

1. bei Vorliegen der Erlaubnis zum Vorrücken in die 
Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums oder

2. bei einem Notendurchschnitt von mindestens 3,5 in 
den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik im 
Zeugnis über den mittleren Schulabschluss, wobei 
eine Note schlechter als 4 sein darf.

Für die Aufnahme in die Vorklasse der Fachoberschule 
gelten grundsätzlich die gleichen Aufnahmebedingun-
gen. Wer allerdings den erforderlichen Notendurch-
schnitt nicht nachweisen kann, kann diesen auch durch 
ein entsprechend positives pädagogisches Gutachten 
der abgebenden Schule ersetzen.

Aufnahmevoraussetzungen 
für die Berufsoberschule

Der unmittelbare Eintritt in die 12. Jahrgangsstufe einer 
Berufsoberschule setzt den Nachweis eines mittleren 
Schulabschlusses, die notwendige und entsprechen-
de berufliche Vorbildung sowie die Eignung für den Bil-
dungsgang der Berufsoberschule voraus. Die endgültige 
Aufnahme ist abhängig vom Bestehen einer Probezeit.
Die berufliche Vorbildung muss der jeweiligen Ausbil-
dungsrichtung entsprechen (http://www.bfbn.de/bay-
ernweite-angebote/berufliche-oberschule/ausbildungs-
richtungen/berufszuordnung/).

Die Eignung für den Bildungsgang der Berufsoberschu-
le unterliegt grundsätzlich den gleichen Kriterien wie bei 
der Fachoberschule. Allerdings kann auch aufgenommen 
werden, wer im Jahreszeugnis der Vorklasse oder des 
Vorkurses in sämtlichen Fächern mindestens die Note 4 
erzielt hat.

Der freiwillig zu besuchende einjährige Vorkurs der Be-
rufsoberschule (Unterricht am Samstag) dient zur Auf-
frischung von Kenntnissen und Fertigkeiten, die in den 
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik durch den 
mittleren Schulabschluss erlangt wurden. In den Vorkurs 
kann auch aufgenommen werden, wer sich im letzten 
Jahr der Berufsausbildung oder der Berufserfahrung be-
findet.

Die Aufnahme in die Vorklasse der Berufsoberschule 
setzt den Nachweis eines mittleren Schulabschlusses vo-
raus. 

Wer eine erfolgreiche Berufsausbildung, jedoch keinen 
mittleren Schulabschluss besitzt, wird in die Vorklasse 
der Berufsoberschule aufgenommen, wenn er in einer 
Aufnahmeprüfung (Mittwoch, 25. Juli 2018) in den 
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik mindestens 
die Note 4,0 erzielt, oder gem. § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
FOBOSO ausgleichen kann.

Bei der Anmeldung sind der Schule vorzulegen:

a) die zum Nachweis der Aufnahmevoraussetzungen not-
wendigen Zeugnisse im Original

b) das aktuelle Zwischenzeugnis (der 10.  Jahrgangsstu-
fe) im Original (nur für die FOS)

c) ein amtlicher Lichtbildausweis
d) ein lückenloser tabellarischer Lebenslauf
e) ein Passbild 

Können die schulischen und beruflichen Vorbildungs-
nachweise (Buchst. a) nicht schon bei der Anmeldung 
vorgelegt werden, müssen sie unverzüglich bzw. bis 
spätestens Mittwoch, 01.08.2018 nachgereicht wer-
den. Andernfalls erfolgt in der Regel keine Aufnahme. 
Bewerber aus der 10. Jahrgangsstufe des Gymnasiums, 
die im September die Besondere Prüfung ablegen wol-
len, müssen dies der Fachoberschule unter Vorlage des 
Jahreszeugnisses und einer Kopie der Anmeldung zur Be-
sonderen Prüfung bis zum 03.08.2018 schriftlich mittei-
len. Die Besondere Prüfung gilt als Feststellungsprüfung 
(Notendurchschnitt mindestens 3,5).
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Am Samstag, den 24. Februar 2018 findet von 
9:00 Uhr bis 13:00 Uhr in der Fachoberschule und Be-
rufsoberschule ein „Tag der offenen Tür“ mit Informa-
tionsveranstaltungen für alle Interessenten statt. Die 
Schulleitung informiert über Zugangsvoraussetzungen 
und Anforderungen für die FOS und BOS. Es besteht an 
diesem Tag bereits die Möglichkeit sich für das Schul-
jahr 2018/19 anzumelden!

Informationen sind auch unter der Internetadresse 
www.fos-coburg.de zu finden.

 
Coburg, im Januar 2018 
Die Schulleitung

Hinweis auf eine Bekanntmachung von
„Öffentlichen Ausschreibungen“ VOB/A

Bezeichnung der Maßnahme:
Mittelschule Rödental-Oeslau

Art des Auftrags:
Bauauftrag

Ort der Leistung:
96472 Rödental

Gewerk 1:
Gerüstarbeiten 
(Ausführungszeitraum ab KW 27 2018)
Gewerk 3:
Erd-/ Rohbau- und Abrissarbeiten 
(Ausführungszeitraum KW 16 2018 – KW 48 2018) 
Gewerk 7:
Zimmer- und Klempnerarbeiten 
(Ausführungszeitraum KW 29 2018 – KW 49 2018)
Gewerk 9:
Elektroarbeiten 
(Ausführungszeitraum KW 48 2018 – KW 31 2019)
Gewerk 10:
Sanitärarbeiten 
(Ausführungszeitraum KW 46 2018 – KW 24 2019)
Gewerk 12:
Heizung 
(Ausführungszeitraum KW 46 2018 – KW 13 2019)

Die ausschreibende Stelle führt das Vergabe-
verfahren im Auftrag eines anderen öffentlichen 
Auftraggebers:
Stadt Rödental
Bürgerplatz 1
96472 Rödental

Ausschreibende Stelle:
Stadt Coburg
Personal- und Organisationsamt
Zentrale Beschaffungsstelle
Steingasse 18
96450 Coburg
Telefon: 09561/89-3155
Fax: 09561/89-63159
E-Mail: Beschaffungsstelle@coburg.de

Den Volltext der Bekanntmachung kann auf der In-
ternetseite www.tender24.de  eingesehen und dort 
auch die Ausschreibungsunterlagen herunterladen 
werden.
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